
Dez. Ill / Amt 61 / Amt 68 Siegburg, 09.03.2020

Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 Abs. 2 GO NRW;

hier: Bebauungsplan Nr. 6/10
Plangebiet: Bereich nördlich der Straße Auf der Papagei, entlang der Leonhardstraße und der
Bertramstraße im Stadtteil Wolsdorf;
Beschluss zur erneuten Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen der öffentlichkeit und der
Behörden

Auf die Vorlage zu TOP 7.3 des Planungsausschusses wird verwiesen.

Dementsprechend wird gem. § 60 Abs. 2 GO NRW folgende Dringlichkeitsentscheidung
getroffen:

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem weiterentwickelten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/10 die
Beteiligungen der öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
erneut durchzuführen.

Siegburg, 09.03.2020

dui
(Bürgermeister)

(Ratsttglied)

mitglied)

(Ratsmitglied)

(Ratsmitglied)


